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 Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2009 des Zweckverbandes zur Wasserver-
sorgung der Irlbachgruppe 

 
I. 

 
H a u s h a l t s s a t z u n g 

 
des Zweckverbandes zur Wasserversorgung der Irlbachgruppe 

(Landkreis Straubing-Bogen) 
 

für das Haushaltsjahr 2009 
 

Aufgrund der §§ 11 Abs. 2 Nr. 3, 18 der Verbandssatzung und Art. 40 des Gesetzes über die 
kommunale Zusammenarbeit (KommZG) in Verbindung mit Art. 63 ff. der Gemeindeordnung (GO) 
erlässt der Zweckverband folgende Haushaltssatzung: 
 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2009 wird  
 
im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben auf                         1.147.500,00 € 
und 
im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben auf                             180.750,00 € 
 
festgesetzt. 
 
 

§ 2 
 
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Vermögenshaushalt 
sind nicht vorgesehen. 
 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt. 
 
 

§ 4 
 
1. Betriebskostenumlage                                                                                        
-,-- € 
    Eine Betriebskostenumlage wird nicht erhoben. 
 
2. Investitionsumlage                                                                              
-,-- € 
    Eine Investitionsumlage wird nicht erhoben. 
 
 

§ 5 
 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von  
Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf                                                       
50.000,00 € 
festgesetzt. 
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§ 6 

 
Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen. 
 
 

§ 7 
 
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2009 in Kraft. 
 
 
Straubing, den 28.07.2009 
 
Zweckverband zur Wasserversorgung 
der Irlbachgruppe 
 
 
K r ä  
Verbandsvorsitzender 
 
 
 

II. 
 

ααα    Das Landratsamt Straubing-Bogen als Rechtsaufsichtsbehörde hat mit Schreiben vom 
23.07.2009 Nr. 21-941- festgestellt, dass die Haushaltssatzung keine genehmigungs-pflichtigen 
Teile enthält. 
 

III. 
 

Die Haushaltssatzung wird hiermit gem. Art. 24 KommZG amtlich bekannt gemacht. Der Haus-
haltsplan 2009 liegt eine Woche ab dem Zeitpunkt dieser Bekanntmachung in der Geschäftsstelle 
des Zweckverbandes zur Wasserversorgung der Irlbachgruppe, Leutnerstraße 26, 94315 Strau-
bing, öffentlich auf. Außerdem liegen die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen und der Haushalts-
plan in der Geschäftsstelle innerhalb der Geschäftszeiten zur Einsichtnahme bereit. 
 
 
Straubing, 03.08.2009 
Landratsamt Straubing-Bogen 
 
 
Ranker 
Regierungsinspektor 
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A U F G E B O T 
 
 
 
 
Das Aufgebot wurde für das Sparkassenbuch Nr. 3500044478 beantragt. 
 
Der Inhaber dieser Urkunde wird hiermit aufgefordert, binnen 3 Monaten vom heutigen 
Tage an, seine Rechte bei der Sparkasse Niederbayern-Mitte anzumelden und die Ur-
kunde vorzulegen, widrigenfalls die Kraftloserklärung der Urkunde erfolgen wird. 
 
 
 
 
 
 
Landau, den 24.07.2009 
 
SPARKASSE NIEDERBAYERN-MITTE 
 
 
gez. GD Rudolf Köppl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      A U F G E B O T  
 
 
 
 
Das Aufgebot wurde für das Sparkassenbuch Nr. 3501323574 beantragt. 
 
Der Inhaber dieser Urkunde wird hiermit aufgefordert, binnen 3 Monaten vom heutigen 
Tage an, seine Rechte bei der Sparkasse Niederbayern-Mitte anzumelden und die Ur-
kunde vorzulegen, widrigenfalls die Kraftloserklärung der Urkunde erfolgen wird. 
 
 
 
 
 
 
Landau, den 05.08.2009 
 
SPARKASSE NIEDERBAYERN-MITTE 
 
 
gez GD Rudolf Köppl.  
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                                                      A U F G E B O T  
 
 
 
 
Das Aufgebot wurde für das Sparkassenbuch Nr. 3402538247 beantragt. 
 
Der Inhaber dieser Urkunde wird hiermit aufgefordert, binnen 3 Monaten vom heutigen 
Tage an, seine Rechte bei der Sparkasse Niederbayern-Mitte anzumelden und die Ur-
kunde vorzulegen, widrigenfalls die Kraftloserklärung der Urkunde erfolgen wird. 
 
 
Landau, den 06.08.2009 
 
SPARKASSE NIEDERBAYERN-MITTE 
 
 
gez. GD Josef Meier 
 
 
                                                   

 
 
 

                                                   
                                                   Kraftloserklärung 
 
 
 
Da Rechte an dem Sparkassenbuch Nr. 3502825320 nicht geltend gemacht wurden, wird es 
hiermit für kraftlos erklärt. 
 
 
 
 
Straubing, den 05.08.2009  
 
SPARKASSE NIEDERBAYERN-MITTE 
 
 
 
 
gez. GD Rudolf Sailer 
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Aufgebot 

 
einer verloren gegangenen 

 
Sparurkunde 

 
Die Sparurkunde 
   Antragsteller 
 
 Sparkassenbuch Konto Nr. 3418805256 Stengl Ernestine 
 
ist in Verlust geraten.   
 
Der Vorstand der Sparkasse Landshut erlässt gemäß Artikel 35 AGBGB 
zum Zwecke der Kraftloserklärung das Aufgebot. 
 
Der Inhaber dieser Sparurkunde wird hiermit aufgefordert, seine Rechte 
unter Vorlage der Urkunde bis spätestens 
 

07. November 2009 
 
bei der Sparkasse Landshut anzumelden. Werden bis zum vorgenannten 
Termin keine Rechte geltend gemacht, so erfolgt anschließend die Kraft-
loserklärung der Sparurkunde. 
 
 
Landshut, den 07.08.2009 
 
Sparkasse Landshut 
 
 
 
 
Wirkert               Bruckner 




